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1 Ziele und Inhalt dieses Dokumentes
Die vorliegende Spezifikation ,, SBB Standard – Ladungsträger ‘‘ enthält Vorgaben und die Definition für
den von der Firma (Lieferantin) zu  verwendenden Ladungsträger  und ermöglicht somit eine effiziente und
kostengünstige Abwicklung der Lieferungen und des Handlings in den Logistikbetrieben und in der Produk-
tion bei der SBB. Zudem regelt diese Spezifikation die Konsequenzen / Folgen bei Nichteinhaltung der
Vorgaben dieser Spezifikation.

2 Definition der Standard – Ladungsträger bei SBB P-OP

2.1 Allgemeine Anweisungen und Standarddefinitionen

2.1.1 Zustandsbeschreibung für die SBB Standard Ladungsträger
⋅ Die angelieferten Ladungsträger müssen sich in einem einwandfreien Zustand befinden.
⋅ Für den Austausch der Paletten gilt die EPAL – Norm.
⋅ Defekte Ladungsträger werden von der SBB nicht akzeptiert.
⋅ Nur die durch die SBB definierten Ladungsträger garantieren einen störungsfreien Materialfluss,

dies auf betrieblicher und auf internationaler Ebene – bei Logistik, Transport und Lagerung.

2.1.2 Definition der SBB Standard Ladungsträger

⋅ Bezeichnung EUR => Euro-Palette

120 x 80 x 15 cm

⋅ Bezeichnung E1 => Euro-Palette mit einem Rahmen

120 x 80 x 55 cm



SBB AG, Personenverkehr, P-OP-MLO-LOG-KU

Seite 4 von 11

⋅ Bezeichnung E2 => Euro-Palette mit zwei Rahmen

120 x 80 x 95 cm

⋅ Bezeichnung E3 => Euro-Palette mit drei Rahmen

120 x 80 x 135 cm

⋅ Bezeichnung E4 => Euro-Palette mit vier Rahmen

120 x 80 x 175 cm
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⋅ Bezeichnung F => F- Palette

240 x 80x 15 cm

⋅ Bezeichnung F1 => F- Palette mit einem Rahmen

240 x 80 x 55 cm

⋅ Bezeichnung F2 => F- Palette mit zwei Rahmen

240 x 80 x 95 cm
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⋅ Bezeichnung F3 => F- Palette mit drei Rahmen

240 x 80 x 135 cm

⋅ Bezeichnung F4 => F- Palette mit vier Rahmen

240 x 80 x 175 cm

⋅ Bezeichnung G => G- Palette

240 x 120 x 15 cm
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⋅ Bezeichnung G1 => G- Palette mit einem Rahmen

240 x 120 x 55

⋅ Bezeichnung G2 => G- Palette mit zwei Rahmen

240 x 120 x 95

⋅ Bezeichnung G3 => G- Palette mit drei Rahmen

240 x 120 x 135
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⋅ Bezeichnung G4 => G- Palette mit vier Rahmen

240 x 120 x 175 cm

⋅ Bezeichnung Pal. Deckel => Palettendeckel passend auf Europalette mit Rahmen
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2.1.3 Tauschkriterien / EPAL – Norm
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2.1.4 Die angelieferten Ladungsträger müssen sich in einem einwandfreien Zustand befinden.
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2.2 Änderungsrecht der SBB
Die SBB behält sich ausdrücklich das Recht vor, aus betrieblichen Gründen Anpassungen an der
Standarddefinition gemäss Ziffer 2.1.2 vorzunehmen, sowie sonstige Spezialgebinde zu verlangen.

2.3 Verpackungs-, Transport- , Ablade- und Entsorgungskosten
Die Beschaffung der Verpackung ist  Aufgabe der Firma und erfolgt zu derer Lasten. Gemäss Ziffer 8.3
AGB RKomp müssen – nebst anderen Vergütungselementen - sämtliche Verpackungs-, Transport-, und
Abladekosten sowie die Entsorgungskosten bzw. die Kosten des Abholen von nicht umweltfreundlichen
Verpackungen im Pauschalpreis der Artikel enthalten sein.

2.4 Massnahmen bei Nichteinhaltung der Anweisung „Ladungsträger SBB“
Hält die Firma die in dieser Logistikspezifikation aufgeführten Anforderungen nicht ein, so liegt ein Mangel
gemäss Ziffer 5.5 AGB RKomp vor. Somit kann die SBB gemäss dem in Ziffer 3 beschriebenen Prozess
zu Lasten der Firma die Produkte retournieren oder sämtliche aus der Verletzung dieser Spezifikationen
entstehenden Kosten (insb. Triageaufwand der SBB usw.) sowie sämtliche zwecks Einhaltung dieser Spe-
zifikation anfallenden Kosten (neuer Ladungsträger, neu verpacken, zusätzliches Handling etc.) der Firma
in vollem Umfang verrechnen.

3 SBB-internes Controlling
Der zuständige Lagerleiter / Wareneingangsverantwortliche kontrolliert die Einhaltung dieser Spezifikation
und erfasst Abweichungen mittels einer RNC+ Meldung.

Zudem sorgt der zuständige Lagerleiter / Wareneingangsverantwortliche dafür, dass:

⋅ der verantwortliche Einkäufer und Ladungsträgerverantwortliche benachrichtigt werden
(vgl. zwecks Durchführung der Massnahmen gemäss Ziffer 4 nachstehend)

⋅ die Verrechnung zu Lasten der Firma durch den Einkauf SBB vollzogen wird.

4 Lieferanten-KVP / Lieferantenbewertung
Die Einhaltung dieser Spezifikation wird im Rahmen des Lieferanten-KVP / der Lieferantenbewertung ge-
prüft und gemessen.
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